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Arbeit, Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz

Korinna Schumann
Bundesministerin

Herrn

Dr. Walter Rosenkranz
Prasident des Nationalrates
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2025-1.049.519

Wien, 22.1.2026
Sehr geehrter Herr Prasident!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 4142 /)
der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, betreffend Kinderschutz und Gewalt im

Zusammenhang mit begleiteten Besuchskontakten wie folgt:

Grundsatzlich wird festgehalten, dass es sich bei der vom BMASGPK im Rahmen der
Privatwirtschaftsverwaltung des Bundes geforderten Besuchsbegleitung nur um einen Teil
aller Besuchsbegleitungen in Osterreich handelt, ndmlich fiir einkommensschwache und
armutsgefdahrdete besuchsberechtigte Elternteile auf Grundlage gerichtlich angeordneter
bzw. vor Gericht vereinbarter Besuchsbegleitungen. Das Ministerium kann daher nur fir

diesen Teil der Besuchsbegleitungen Auskunft erteilen.
Fragen 1 bis 5 und 8 bis 13:

e Erfasst Ihr Ministerium zurzeit systematisch, ob in familiengerichtlichen Verfahren
Gewalt gegen Kinder oder Elternteile eine Rolle spielt?
a. Wenn ja, mittels welchen Systems?

b. Wenn nein, ist eine solche Erfassung angedacht?

www.parlament.gv.at



2von4

3647/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung

Wie viele familiengerichtliche Verfahren betrafen im Zeitraum 2020-2025
Gewaltvorwiirfe im Zusammenhang mit Obsorge, Kontaktrecht oder

Besuchsbegleitung?

Wie viele dieser Verfahren im Zeitraum 2020-2025 betrafen minderjédhrige Kinder
unmittelbar als Opfer oder Zeugen von Gewalt?

In wie vielen dieser Fdille im Zeitraum 2020-2025 wurde Besuchsbegleitung
angeordnet?

a. Was waren die Hauptgriinde dafiir (z. B. Gewalt, Drohung, Entfiihrungsgefahr,
etc.)?

b. Wie oft betraf die Anordnung den Vater?

c. Wie oft betraf die Anordnung die Mutter?

d. Wie alt waren die betroffenen Kinder? (Bitte um Aufschliisselung nach

Altersgruppen)

In wie vielen Féllen im Zeitraum 2020-2025 wurde die Besuchsbegleitung spdter
aufgehoben?
a. Aus welchen Griinden (z. B. Entspannung der Situation, Nichtinanspruchnahme,

etc.) erfolgte die Aufhebung?

Wie oft kam es im Zeitraum 2020-2025 im Kontext von Besuchskontakten zu

Entfiihrungen oder Entfiihrungsversuchen?

Wie lange dauern Riickfiihrungsverfahren durchschnittlich?

Gibt es bundesweite Standards oder Kriterien fiir die Risiko- und
Gefihrdungseinschdtzung bei der Anordnung von Besuchsbegleitung?
a. Wenn ja, welche?

b. Wenn nein, warum nicht?

Fliefsen Erkenntnisse liber dokumentierte Gewalt systematisch in
familiengerichtliche Kontaktrechtsverfahren ein?

a. Wenn ja, mit welchen Erfolgen?

b. Wenn ja, welche Verbesserungsmafinahmen sind geplant?

c. Wenn nein, aus welchen Griinden nicht?
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e In welcher Form findet der Austausch zwischen Gerichten und Kinder- und
Jugendhilfe hinsichtlich Risikoerkenntnissen statt?

e Gibt es Schulungs- oder Fortbildungsprogramme fiir Richter zur Sensibilisierung fiir
Gewalt- und Kinderschutzthemen im Kontaktrecht?
a. Wenn ja, wie sind diese ausgestaltet?
b. Wenn ja, welches Budget steht dafiir zur Verfiigung?

c. Wenn nein, sind solche angedacht?

Der Gegenstand der angefiihrten Fragen liegt nicht im kompetenzrechtlichen
Zustandigkeitsbereich des Sozialministeriums.

Frage 6:

e Wie hdufig erfolgte im Zeitraum 2020-2025 ein Wechsel von begleitetem zu

unbegleitetem Kontakt?

Die Fordervertrage zur Durchfiihrung der Besuchsbegleitung werden fiir eine Laufzeit von
zwei Jahren abgeschlossen. Die Auswertung der Daten erfolgt basierend auf den Zwei-
Jahres-Abrechnungen der geforderten Tragerorganisationen und kann daher nur jeweils
fiir Forderperioden von zwei Jahren zur Verfligung gestellt werden. Die aktuellsten Daten

stehen fiir die Forderperiode 2023-2024 zur Verfiigung.

Auf Basis der verfligbaren Daten konnten im angefragten Zeitraum 985 vom
Sozialministerium geforderte Besuchsbegleitungen erfolgreich abgeschlossen werden, bei
denen ein Wechsel von begleitetem zu unbegleitetem Kontakt erfolgte.

Frage 7:

o Wie oft kam es wdhrend einer begleiteten Besuchsbegleitung im Zeitraum 2020-

2025 zu Vorfillen, die als Kindeswohlgefdhrdung oder Gewalt eingestuft wurden?
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Auf Basis der fir diesen Zeitraum zur Verfligung stehenden Daten geht hervor, dass bei

435 Familien die vom Sozialministerium geforderte Besuchsbegleitung im Kontext von

Kindeswohlgefahrdung durchgefiihrt wurde.

Mit freundlichen GriiRen

Korinna Schumann

\,\‘q 05 Tep

<
x !
BUNDESMIMISTERIUM FUR
ARBEIT, SOZIALES,
GESUNDHEIT, PFLEGE UND
KONSUMENTENSCHUTZ

AMTSSIGNATUR

NP N

Lo
s

Unterzeichner

Bundesministerium furr Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz

Datum/Zeit

2026-02-09710:12:35+01:00

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

1088205675

Hinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prifinformation

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
http://www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Priifung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur

4von 4

www.parlament.gv.at




Unterzeichner | Par| ament sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC| 2026- 02- 09T10: 19: 24+01: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




		2026-02-09T10:12:35+0100
	Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2026-02-09T10:19:24+0100
	Parlamentsdirektion




